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Das ist neu ab 2013

Die Verdienstgrenze für Minijobs wurde zum 1. Januar 2013 auf 450 Euro an-
gehoben. Bis zu dieser Grenze können Steuern und Sozialabgaben pauschal 
erhoben werden.

Für Beschäftigungsverhältnisse, die ab dem 1.1.2013 begonnen wurden, besteht 
nun volle Rentenversicherungspflicht. Das gilt auch für alle, die nach diesem 
Datum mehr als 400 Euro monatlich im Minijob verdienen. Alle Regeln und Aus-
nahmen dazu finden Sie im Kapitel: „Sie sind rentenversichert“ auf Seite 25.

Und noch ein Hinweis der Autorinnen:
In vielen Fällen ist ein Minijob nicht empfehlenswert. Sie erreichen keine vol-
len Sozialversicherungsansprüche – auch wenn sich durch die Rentenversiche-
rungspflicht viel getan hat. Altersarmut ist vorprogrammiert, wenn Sie über 
einen längeren Zeitraum nur einen Minijob ausüben. 40 Jahre Minijob bei 450 
Euro ergeben nach heutigem Stand eine Monatsrente von 178 Euro. 
Für Studierende, Rentnerinnen und Rentner kann der Minijob aber durchaus 
sinnvoll sein. 

Übrigens: Unternehmen tragen für einen Minijob in der Regel eine höhere Ab-
gabenlast, als wenn sie einen „normalen“ Arbeitsplatz anbieten. 
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Auch für Sie gilt das Arbeitsrecht!
 
Teil zeit be schäf tig te dür fen ge gen ü ber Voll zeitbe schäf tig ten nicht be nach tei ligt 
wer den, das ist ganz klar ge setz lich fest ge legt: Nach dem Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz (s. Anhang) darf der Ar beit ge ber Teil zeit be schäf tig te nicht we gen 
der Teil zeit ar beit ge gen ü ber Voll zeit be schäf tig ten un ter schied lich behandeln, 
es sei denn, dass sach li che Grün de ei ne unterschied li che Be hand lung recht fer-
ti gen. Das Vor lie gen ei nes ge ring fü gi gen Be schäf ti gungs ver hält nis ses (Mini-
job) ist kein sach li cher Grund, so dass al le ar beits recht li chen Re ge lun gen und 
Vor schrif ten auch hier an zu wen den sind. Da in Minijobs über wie gend Frau en 
 ar bei ten, se hen die Gerich te in ei ner Be nach tei li gung die ser Ar beit neh me rin-
nen häu fig auch ei ne mit tel ba re Dis kri mi nie rung von Frau en, die vom Ge setz 
her ver bo ten ist.

Die fol gen den Sei ten sol len Sie über die wichtigsten Rege lungen des Steuer-
rechts und aus dem Bereich der Sozial versicherung sowie vie le Rech te in for mie-
ren, von denen Sie viel leicht glau ben, dass sie Ih nen nicht zustehen:

•	 Ar	beits	ver	trag
•	 ta	rif	i	che	Be	zah	lung
•	 Feier	tags	ver	gü	tung
•	 Er	ho	lungs	ur	laub
•	 Ur	laubs-,	Weihn	achts	geld
•	 Lohn	fort	zah	lung	im	Krank	heits	fall
•	 Kün	di	gungs	schutz
•	 ge	setz	li	che	Un	fall	ver	si	che	rung
•	 Rentenversicherung
•	 Riesterförderung
•	 Insolvenzgeld
•	 Mut	ter	schafts	geld

Ihrer Ar beit ge be rin bzw. Ihrem Ar beit ge ber sind die se Rech te häu fig nicht 
 be kannt, vor al lem, wenn Sie in ei nem Klein be trieb tä tig sind. Dann soll ten Sie 
die se Bro schü re an die Be triebs lei tung wei ter ge ben.

Bitte beachten Sie: 
Diese Broschüre enthält allgemeine wichtige Informationen. Eine auf Ihre per-
sönlichen Fragen zugeschnittene Beratung erhalten Sie z. B. beim Finanzamt, 
Steuerberatungsbüro, bei der Krankenkasse oder der Arbeitsagentur.
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Wann ist Ihr Job ein Minijob?

Als »geringfügig beschäftigt« gelten Sie nach dem Sozialgesetzbuch,

•	 wenn	Sie	nicht	mehr	als	450,– Euro	im	Monat	verdienen.	
 Eine Begrenzung der Stundenzahl gibt es nicht.

•	 wenn	die	Beschäftigung	innerhalb	eines	Jahres	auf	längstens	zwei	Monate	
oder 50 Arbeitstage begrenzt ist. Auf diese Form der geringfügigen Beschäf-
tigung wird in dieser Broschüre nur am Rande eingegangen.

Mehrere geringfügige Beschäftigungen nach Punkt 1 werden zusammenge-
rechnet. Wenn damit die 450-Euro-Grenze überschritten wird, fallen die Sonder-
regelungen nach dem 450-Euro-Gesetz fort: Es handelt sich um »normale« 
Beschäfti gungen mit voller Sozialversicherungspflicht. Bis zu einem Verdienst 
von	800,– Euro	müssen	Sie	selbst	einen	einge	schränk			ten	Sozialversicherungs-
beitrag, die Arbeitgeberin / der Arbeitgeber den vollen Beitrag bezahlen.
 
Eine geringfügige Beschäftigung können Sie neben einem Hauptberuf wahr-
nehmen, ohne dass Versicherungspflicht besteht. Für jede weitere gering-
fügige Beschäftigung neben dem Hauptjob besteht allerdings volle Renten-, 
Kranken- und Pflegeversicherungspflicht, auch wenn Sie mit mehreren Minijobs 
die 450-Euro-Grenze nicht überschreiten. Nur von der Arbeitslosenversicherung 
sind auch die weiteren Beschäftigungen ausgenommen.
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Warum Sie ei nen schrift li chen  
Arbeitsvertrag ab schlie ßen sollten

Grund sätz lich ist zu emp feh len, ei nen schrift li chen Arbeitsver trag ab zu schlie-
ßen. Doch auch münd li che Arbeits ver trä ge sind schrift li chen gleich zu set zen. 
Soll te es zu Mei nungs ver schie den hei ten zwi schen Ih nen und Ih rem Be trieb 
kom men, wel che Lei stun gen ver ein bart wa ren, müss ten Sie es be wei sen. Das ist 
na tür lich bei ei ner nur münd li chen Ver ein ba rung schwie ri ger oder sogar ganz 
unmög lich.

Schlie ßen Sie da her ei nen schrift li chen Arbeitsvertrag!

Durch das Nach weis ge setz ha ben Sie so gar ei nen rechtlichen An spruch auf 
schrift li che Festlegung fol gen der Punk te:

•	 Na	me	und	An	schrift	der	Ver	trags	par	teien
•	 Ar	beits	ort
•	 Be	ginn	und	ggf.	Be	fri	stung
•	 Be	zeich	nung	der	zu	lei	sten	den	Ar	beit
•	 Hö	he	und	Zu	sam	men	set	zung	der	Ver	gü	tung
•	 die	ver	ein	bar	te	Ar	beits	zeit
•	 die	Dau	er	des	Er	ho	lungs	ur	laubs
•	 die	Kün	di	gungs	fri	sten
•	 die	an	zu	wen	den	den	Ta	rif	ver	trä	ge

Hat Ihr Beschäftigungsverhältnis vor dem 1. Januar 2013 begonnen? Dann muss 
die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber Sie außerdem schriftlich darauf hinwei-
sen, dass Sie den Rentenversicherungsbeitrag aufstocken können (s.u.). Dies ist 
für Sie wichtig, um „Riester-Förderung“  für Ihre Alterssicherung zu erhalten.
Soll ten Sie bis her oh ne schrift li chen Ar beits ver trag tä tig sein, kön nen Sie Ih re 
Ar beit ge berin bzw. Ih ren Ar beit ge be r auffor dern, die se schrift li chen An ga ben 
zu ma chen. Die ser For de rung muss in ner halb von zwei Mo na ten nachgekom-
men wer den.

Soll ten Sie vor die sem Schritt zu rück schrecken:

Al le in die ser Bro schü re auf ge führ ten Rech te gel ten auch oh ne schrift
lichen Ar beits ver trag.
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Sie haben An spruch auf Ta rif ohn

Ge ring fü gig Be schäf tig te ha ben An spruch auf an tei lig gleichen Lohn wie Voll-
zeit be schäf tig te. Wenn im Be trieb ge ne rell ein Ta rif ver trag an ge wandt wird 
oder ei ne Betriebs ver ein ba rung be steht, gel ten die Re ge lun gen auch für Sie. 
Dies be zieht sich so wohl auf Mo nats- als auch auf Wo chen- und Stun den löh ne. 
Bei ei ner Ta rif er hö hung ha ben Sie dann grund sätz lich auch An spruch dar auf. 
Wich tig kann es hier für sein, dass Sie be reits vor ab im Ar beits ver trag die Zahl 
der Ar beits stun den fest ge legt ha ben.

Stun den kür zun gen aus die sem Grun de müs sen Sie nicht hin neh men. Die se 
 kön nen je doch dann sinn voll sein, wenn durch die Loh ner hö hung die Ge ring-
fü	gig	keits	gren	ze	überschrit	ten	wird,	d.h.	wenn	Sie	mehr	als	450,– Euro	im	Mo	nat	
ver die nen wür den und Sie die ses nicht wol len.
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Wem nutzt ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag?

Be son ders gün stig ist es für Sie, wenn Sie in ei nem Be trieb be schäf tigt sind, für 
den ein Tarifvertrag für »allgemein verbindlich« erklärt worden ist. Dann gilt für 
Sie oder Ih ren Be trieb der Man tel ta rif ver trag, auch wenn Sie nicht Mit glied der 
Ge werk schaft sind oder der Be trieb nicht Mit glied des Ar beit ge ber ver ban des 
ist. Ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag wirkt wie ein Ge setz. Al le Ar beit ge-
be rinnen bzw. Arbeitgeber sind dar an ge bun den und al le Be schäf tig ten kön nen 
sich dar auf be ru fen. Beim Bundesarbeitsministerium kön nen Sie Aus kunft er hal-
ten, ob die ses auf den für Ih ren Be trieb gel ten den Ta rif ver trag zu trifft (Adresse 
s. Anhang). Beispiele für allgemeinverbindliche Tarifverträge: Friseurhandwerk 
und Gaststätten und Beherbergungen in vielen Bundesländern.

Außerdem gibt es Mindestlohn-Tarifverträge, die auch für allgemeinverbindlich 
erklärt wurden. Das betrifft z.B. die Pflegebranche, Gebäudereinigung, Wäsche-
reidienstleistungen und Arbeitnehmerüberlassung jeweils für ganz Deutsch-
land.

Die Tarifvertragsparteien, also die Gewerkschaft oder der Arbeitgeberverband, 
müssen Ihnen den Tarifvertrag gegen Kostenerstattung (Kopiergebühr, Porto) 
aushändigen.

Wenn ein all ge mein ver bind li cher Ta rif ver trag für Sie Anwen dung fin det, dür fen 
Sie nicht nur die für Sie günstigen Re ge lun gen in An spruch neh men, Sie sind 
auch an die Fri sten ge bun den, in ner halb de rer Sie Ih re Ansprüche an mel den 
müs sen. Die se sind in der Re gel sehr kurz (z. B. zwei Mo na te). Wenn Sie Ih re 
fäl li gen An sprü che nicht in ner halb die ser Frist beim Be trieb gel tend ge macht 
ha ben, sind die se ver fal len. 
In je dem Fall gilt: In for mie ren Sie sich über Ih re Rech te beim Be triebs rat oder 
bei der für Sie zu stän di gen Gewerkschaft. Wenn Sie kein Ge werk schafts mit glied 
sind, kön nen Sie auch von der Arbeitgeberin / vom Ar beit ge ber Aus kunft ver-
lan gen.
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Sie können ta rifvertragli che Lei stun gen beanspruchen

Nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz stehen Ihnen alle Leistungen zu, die 
auch Vollzeitbeschäftigte in Ihrem Betrieb erhalten. Das Bun des ar beits ge richt 
spricht von einer ver bo te nen Dis kri mi nie rung, wenn ge ring fü gig Beschäf tig te 
von Lei stun gen aus ge nom men wer den, die ande re Ar beit neh me rin nen/Arbeit-
nehmer er hal ten (3 AZR 370/88 vom 28.8.1993). Das heißt, Sie ha ben An spruch 
auf Ur laubs- und Weih nachts geld, wenn der Ta rif ver trag die Zah lung von Ur-
laubsgeld bzw. Weihn achts geld vor sieht

oder

die Arbeitgeberin / der Ar beit ge ber frei wil lig Ur laubs- oder Weihn achts geld an 
Voll zeit be schäf tig te im Be trieb be zahlt.

In bei den Fäl len be steht An spruch auf an tei li ge Lei stung. Ent spre chend ha ben 
Sie An spruch auf Zah lung von vermögens wirk sa men Lei stun gen durch den 
 Be trieb.
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Ihnen steht Er ho lungs ur laub zu

Al le Be schäf tig ten ha ben ei nen ge setz li chen An spruch auf be zahl ten Er ho lungs-
ur laub. Wäh rend des Ur laubs ist das Ent gelt wei ter zu zah len, das zu zah len wä re, 
wenn Sie arbei ten wür den.

Es gilt: Kei ne Lohn- und Ge halts ab zü ge bei Ur laub.

Im Ta rif ver trag oder im Ar beits ver trag ist ge re gelt, wie lange der Ur laub dau ert, 
das sind heut zu ta ge meist fünf bis sechs Wo chen. Falls kein gül ti ger Ta rif ver-
trag be steht und auch im Ar beits ver trag nichts ge re gelt wur de, ha ben Sie nach 
dem Bun des ur laubs ge setz ei nen Min dest an spruch von 24 Werk ta gen (Sams-
tage wer den al ler dings mit ge zählt). Das ent spricht ei nem Jah res ur laub von 
vier Wo chen. Schwer be hin der ten ste hen in je dem Fall fünf zu sätz li che Ta ge zu.  
Re gel mä ßig be schäf ti gungs freie Werk ta ge wer den mit ge zählt.

Beispiel 1
Ein Urlaubsanspruch von 30 Tagen bei einer 5-Tage-Woche ergibt sechs Wochen 
Jahresurlaub.
Angenommen, Sie arbeiten drei Tage in der Woche, dann haben Sie Anspruch 
auf 3/5 des Jahresurlaubs, also 18 Urlaubstage (sechs Wochen Jahresurlaub), 
bei zwei Arbeitstagen pro Woche haben Sie nur Anspruch auf 2/5, also zwölf 
 Arbeitstage, die auch sechs Wochen Jahresurlaub ergeben usw.

Wenn Sie keinen tariflichen Urlaubsanspruch haben, gilt das Bundesurlaubs-
gesetz:

Beispiel 2
Der Urlaubsanspruch von 24 Werktagen bei einer 6-Tage-Woche (egal ob in 
 Ihrem Betrieb nur an fünf Tagen pro Woche gearbeitet wird) ergibt vier Wochen 
Jahresurlaub.
Bei drei Arbeitstagen in der Woche haben Sie Anspruch auf 3/6 des Jahres-
urlaubs, also zwölf Urlaubstage (vier Wochen Jahresurlaub), bei zwei Arbeits-
tagen pro Woche haben Sie Anspruch auf 2/6, also acht Arbeitstage, die wiede-
rum vier Wochen Jahresurlaub ergeben.

Wenn Sie unregelmäßig viele Arbeitstage pro Woche arbeiten, muss ein Durch-
schnitt berechnet werden, der sich an der Urlaubshöhe der Vollzeitbeschäftig-
ten orientiert.
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Beispiel 3:
Sie haben innerhalb eines Monats folgendermaßen gearbeitet: 

Woche 1 Woche 2 Woche 3 Woche 4

5 Tage - 2 Tage 1 Tag

Das ergibt durchschnittlich 2 Arbeitstage pro Woche. Sie haben dann einen Ur-
laubsanspruch von 2/5 des Urlaubsanspruchs einer vollzeitbeschäftigten Kraft. 
Diese Urlaubstage dürfen Sie so einsetzen, dass Sie z.B. wenn nur das Bundesur-
laubsgesetz (s. Beispiel 2) gilt, Sie auf 4 Wochen Jahresurlaub kommen.

Die Ur laubs dau er darf we gen Krank hei ten oder an de rer Fehl zei ten, wie z. B. 
Mut ter schutz, nicht ge kürzt wer den (Aus nah me: Elternzeit). 

Wenn Sie im Ur laub krank wer den, müs sen Sie ein ärztliches At test über die 
 Ar beits un fä hig keit vor le gen. 

Auf den vol len Jah res ur laub ha ben Sie in der Re gel Anspruch, wenn Sie ei ne 
6-mo na ti ge »War te zeit« er füllt haben, es sei denn, der Ta rif ver trag sieht et was 
an de res vor. Wa ren Sie über ei nen kür ze ren Zei traum be schäf tigt, steht Ih nen 
an tei li ger Ur laub zu. Endet Ihr Arbeitsverhältnis in der zweiten Jahreshälfte, 
 haben Sie Anspruch auf den vollen Jahresurlaub (§ 5 Bundesurlaubsgesetz).

Ge hen Sie auf kei nen Fall oh ne die Zu stim mung der Arbeitgeberin/des 
Arbeitgebers in  Ur laub, denn dann müs sen Sie mit ei ner frist lo sen Kün
di gung rechnen.
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Der Feiertag muss bezahlt werden
 
Auch geringfügig Beschäftigte haben Anspruch auf Lohnfortzahlung an Feier-
tagen. (§ 2 Entgeltfortzahlungsgesetz, s. Anhang) Voraussetzung ist, dass Sie 
an diesem Tag hätten arbeiten müssen, wenn kein Feiertag gewesen wäre. Den 
Anspruch auf Bezahlung haben Sie auch, wenn die anfallende Arbeit ersatz-
weise an einem anderen Tag geleistet wird.
 
Beispiel
 
regelmäßige Arbeitstage: Donnerstag
   Freitag
   Samstag 
 
Wenn Donnerstag ein Feiertag ist und Sie stattdessen Mittwoch, Freitag und 
Samstag arbeiten, dann müssen Sie Lohn für alle vier Tage erhalten.
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Arbeit auf Abruf 

Arbeit auf Abruf (KapovAz = kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit) findet 
im Alltag recht häufig statt, z. B. im Gaststättenbereich, wenn Beschäftigte wit-
terungs- / saisonabhängig eingesetzt werden oder wenn unerwartete Arbeits-
spitzen eintreten.

Die meisten Beschäftigten wissen nicht, dass der Gesetzgeber in § 12 des Teil-
zeit- und Befristungsgesetzes Mindeststandards geregelt hat, die in einem 
 Arbeitsvertrag geregelt sein müssen. So muss die Vereinbarung eine bestimmte  
Dauer der wöchentlichen und täglichen Arbeitszeit festlegen. Ist dies nicht der 
Fall, gilt eine Arbeitszeit von zehn Stunden als vereinbart. 

Das bedeutet in der Praxis, dass Sie immer dann nachträglich einen Lohn-
anspruch über ihre tatsächlich geleistete Arbeit hinaus haben, nämlich eine 
Aufstockung auf 10 Arbeitsstunden, wenn Sie weniger als 10 Stunden gearbeitet 
und einen den Stunden entsprechenden Lohn erhalten haben. 

Darüber hinaus gilt, dass die Arbeitgeberin / der Arbeitgeber die Arbeitsleistung 
für mindestens drei Stunden in Anspruch nehmen und damit bezahlen muss. 
Wurden Sie kürzere Zeit eingesetzt, dann haben Sie trotzdem einen Zahlungs-
anspruch.

Von dieser gesetzlichen Regelung kann allerdings durch Tarifvertrag abgewi-
chen werden. Auf einen solchen Tarifvertrag kann im Arbeitsvertrag auch für 
nicht tariflich gebundene Parteien verwiesen werden. 
Für die Praxis bedeutet das: Wenn – wie so oft – nur ein mündlicher Arbeits-
vertrag vorliegt, gelten die gesetzlichen Mindeststandards, d.h. Sie können 
nachträglich eine erhöhte Zahlung verlangen, solange der Anspruch noch nicht 
verjährt oder der Anspruch bei Geltung eines Tarifvertrages verfallen ist.
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Ihr Anspruch auf Lohnfortzahlung bei Krankheit

Alle Beschäftigten haben das glei che Recht auf Ent gelt fort zah lung im Krankheits-
fall	für	sechs	Wo	chen,	al	so	auch	al	le	ge	ring	fü	gig	Be	schäf	tig	ten		(s.	 An	hang).

Ih ren An spruch müs sen Sie gel tend ma chen, in dem Sie dem Be trieb un ver-
züg lich Ih re Ar beits un fä hig keit und de ren vor aus sicht li che Dau er mit tei len. 
Dau ert die Arbeitsunfähigkeit län ger als drei Ta ge, müs sen Sie spätestens am 
darauff olgenden Ar beits tag ei ne ärzt li che Be schei ni gung über das Be ste hen 
und die vor aus sicht li che Dau er der Ar beits un fä hig keit vor le gen. Der Be trieb ist 
allerdings da zu be rech tigt, die Vor la ge der ärzt li chen Beschei ni gung frü her zu 
ver lan gen.

Da Sie als ge ring fü gig Be schäf tig te(r) meist nicht selbst Mit glied ei ner ge setz-
li chen Kran ken kas se sind (Familienversi cher te z. B. sind nicht selbst Mit glied), 
erhalten Sie kei ne ärztliche »gel be Krank mel dung«, son dern ei ne ein fa che 
 Be schei ni gung, die für Sie ko sten los sein sollte.

Ent gelt fort zah lung kön nen Sie auch für den Fall ei ner Kur zur me di zi ni schen Vor-
sor ge oder Re ha bi li ta tion beanspruchen, so fern die se ärzt lich ver ord net ist und 
statio när in ei ner ent spre chen den Kli nik oder Ein rich tung durch ge führt wird. 
Hier für müs sen Sie dem Be trieb den Zeit punkt und die Dau er der Kur mit tei len 
so wie ei ne ärztli che Be schei ni gung und die Be wil li gung durch den Sozi al lei-
stungs trä ger vor le gen.
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Ver si che rungs schutz bei ei nem Arbeitsunfall

Alle ge ring fü gi gen Be schäf ti gungs ver hält nis se unterliegen der ge setz li chen 
Un fall ver si che rungs pflicht. Unfallversicherungs schutz be steht auch für die im 
Privathaus halt be schäf tig ten Per so nen. Nur en ge Verwandte, die im Haus halt 
un ent gelt lich ar bei ten, sind grundsätzlich nicht ge setz lich un fall ver si chert. Ge-
nau e re In for ma tio nen er hal ten Sie bei
http://www.dguv.de/inhalt/BGuUK/unfallkassen/index.jsp

Ha ben Sie al so bei der Ar beit oder auf dem Hin- oder Heimweg ei nen Un fall, be-
nach rich ti gen Sie den Be trieb und den zu stän di gen Un fall ver si che rungs trä ger. 

Die Bei trä ge zur ge setz li chen Un fall ver si che rung (Berufsgenos sen schaft) trägt 
al lei ne die Arbeit ge berin bzw. der Arbeit ge ber.

Wich tig: 
Sie sind auch dann über die Be rufs ge nos senschaft (= Trä ger der ge setz li-
chen Un fall ver si che rung) ab ge si chert, wenn kei ne Bei trä ge für Sie ab ge führt  
wur den.
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Lohnfortzahlung, wenn Ihr Kind krank wird

Da Sie in der Re gel nicht selbst Mit glied ei ner Krankenkasse sein wer den, ha ben 
Sie in die sem Fall auch kei nen An spruch auf Kran ken geld. Die Arbeitgeberin 
bzw. der Arbeitgeber muss Sie je doch un ter Fort zah lung des Ar beits ent gelts 
»für ei ne ver hält nis mä ßig nicht er heb li che Zeit« von der Ar beit freistel len, wenn 
Sie Ihr Kind un ter zwölf Jah ren we gen einer Er kran kung be treu en müs sen. In 
ei nem Ur teil des Bun des ar beits ge richts (5 AZR 392/78) wird da bei von einem 
Zei traum von fünf Ar beits ta gen pro Jahr ausgegangen. Las sen Sie sich von der 
Kin der ärz tin bzw. dem Kinder arzt ei ne Be schei ni gung darüber aus stel len, dass 
Ihr Kind we gen ei ner Er krankung be treut wer den muss, und geben Sie die se im 
Be trieb ab.

Achtung:
Einige Tarifverträge schließen Gehaltsfortzahlungen aus, weil davon ausgegan-
gen wird, dass die Eltern von der Kranken kasse Geld erhalten, was für Sie als 
geringfügig Beschäftigte aber nicht zutrifft. Lassen Sie sich in diesem Fall ein-
gehend rechtlich beraten. Nach Ansicht von Arbeitsrechtlerinnen wäre hier das 
Bürgerliche Gesetzbuch anzuwenden (§ 616 BGB), nach dem die Arbeitgeberin 
bzw. der Arbeit ge be r zu Lohnfortzahlungen verpflichtet ist.
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Ihr Recht bei einer Schwangerschaft

Auch als ge ring fü gig Be schäf tig te ste hen Sie un ter dem Schutz des Mut ter-
schutz ge set zes, in  dem zwin gen de Schutz vor schrif ten für Mut ter und Kind fest-
ge legt sind. Es wür de den Rah men die ser Bro schü re spren gen, auf Fra gen des 
Mut ter schut zes ver tieft ein zu ge hen, nur soviel:
•	 Sie	ge	nie	ßen	ei	nen	be	son	de	ren	Kün	di	gungs	schutz.
•	 Wer	den	de	 Müt	ter	 dür	fen	 nicht	 mit	 schwe	ren	 kör	per	li	chen	 Ar	bei	ten	 und	

 Tä tig kei ten be schäf tigt wer den, bei de nen sie schäd li chen Ein wir kun gen 
aus ge setzt sind oder die bestimm te kör per li che Be la stun gen ver ur sa chen.

•	 Es	gibt	Schutz	fri	sten	vor	und	nach	der	Ent	bin	dung.
•	 Sie	ha	ben	An	spruch	auf	Mut	ter	schafts	geld.
•	 Sie	ha	ben	An	spruch	auf	Elterngeld	und	Elternzeit.

Falls für Sie ein Beschäftigungsverbot während der Schwangerschaft ausgespro-
chen wurde, erhalten Sie »Mutterschutzlohn« in der Regel in Höhe Ihres Netto-
verdienstes. Die Arbeitgeberin / der Arbeitgeber bekommt diesen übrigens von 
der Minijobzentrale erstattet. 

Sind Sie ge ring fü gig be schäf tigt und nicht selbst Mit glied ei ner ge setz li chen 
Kran ken ver si che rung, steht Ih nen dennoch ein Mut ter schafts geld in Hö he von 
ins	ge	samt	höch	stens	210,– Euro	zu.	Um	die	ses	Mut	ter	schafts	geld	zu	erhal	ten,	
be nö ti gen Sie ei ne Be stä ti gung Ih res Be trie bes über Ih re Be schäf ti gung und 
ei ne Ge burts ur kun de mit dem stan des amt li chen Ver merk »nur gül tig für die 
Mutterschafts hil fe«. Sen den Sie die se Un ter la gen an das Bundesversicherungs-
amt in Bonn (s. Anhang) und beantragen Sie die Zah lung des Mut ter schafts -
geldes. Der Antrag kann auch unter www.bva.de online gestellt werden.

ACHTUNG! Sind Sie während der Elternzeit geringfügig beschäftigt und sind 
Sie weiter ein eigenständiges Mitglied in einer gesetzlichen Krankenkasse  
und nicht in der Familienversicherung versichert, dann erhalten Sie von Ihrer 
Krankenkasse Ihren durchschnittlichen kalendertäglichen Nettoverdienst als 
Mutterschaftsgeld während der gesamten Mutterschutzzeit.
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Nach ei nem Ur teil des Bun des ar beits ge richts (10 AZR 552/91) darf Ur laubs- 
und Weihn achts geld we gen Abwesen heit auf grund des Mut ter schut zes nicht 
gekürzt wer den. Ei ner An ge stell ten wur den die se Lei stun gen zugespro chen, 
ob wohl sie in dem ent spre chen den Jahr wegen Krank heit, Mut ter schutz und 
Er zie hungs ur laub (heute entspricht dies der Elternzeit) le dig lich an vier  Tagen 
ge arbei tet hat te. An ders lau ten de ta rif ver trag li che Re ge lun gen sind aber 
 zulässig.
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Ihr Recht bei Kündigung

Das Kün di gungs schutz ge setz gilt für al le Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
im Be trieb, al so auch für Sie. Vorausset zung ist al ler dings, dass Sie min de stens 
sechs Mo na te bei Ih rer Ar beit ge berin bzw. bei Ih rem Ar beit ge be r be schäf tigt 
sind und dass der Be trieb mehr als zehn Beschäf tig te hat. Teil zeit kräf te wer den 
bei der Er mitt lung der Beschäftigtenzahl nur mit abgestuften Anteilen mitge-
rechnet. Wenn Sie vor dem 31.12.2003 eingestellt wurden, gilt das Kündigungs-
schutzgesetz für Sie, wenn der Betrieb mehr als zehn Beschäftigte hat.

Kündigungsfristen gelten auch unabhängig vom Kündigungs schutzgesetz: Für 
alle Beschäftigten gel ten die glei chen ge setz li chen Kün di gungs fri sten. Es kann 
grund sätz lich mit ei ner vier wö chi gen Frist zum 15. oder Letz ten ei nes Ka len der-
mo nats ge kün digt wer den, län ge re Kün di gungs fri sten gel ten nach ei ner mehr 
als zwei jäh ri gen Be triebs zu ge hö rig keit. Die se er hö hen sich nach zwei Jah ren 
auf einen Mo nat, nach fünf Jah ren auf zwei Mo na te je weils zum Mo nat sen de. 
Soll ten Sie noch län ger be schäf tigt sein, er kun di gen Sie sich nach den dann 
gül ti gen Kün di gungs fri sten. Be rech net wird die Be triebs zu ge hö rig keit erst ab 
dem 25. Le bens jahr.

In der Pro be zeit kann ein Ar beits ver trag ge ne rell mit 14-Ta ge-Frist ge kün digt 
wer den.

Soll ten Sie in ei nem Klein be trieb be schäf tigt sein, der we ni ger als 20 Ar beit-
neh me r / -in nen hat (Aus zu bil den de wer den hier bei nicht ge zählt, Teilzeitbe-
schäftigte in abgestuften Anteilen), dann kann die Arbeitgeberin / der Arbeit-
geber durch Einzelvertrag mit Ihnen eine kürzere Kündigungsfrist vereinbaren. 
Vier Wochen dürfen aber dabei nicht unterschritten werden. Ebenfalls durch 
ausdrück lichen Vertrag kann mit vorübergehend beschäftigten (bis zu drei 
 Monaten) Aushilfskräften eine kürzere Kündigungsfrist vereinbart werden.

In Ta rif ver trä gen kön nen an de re Fri sten fest ge legt sein, die dann vor ran gig 
 gel ten.

Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Mündliche Kündigungen sind 
unwirksam.
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Be son de ren Kün di gungs schutz ha ben Sie, wenn Sie schwan ger oder schwer-
be hin dert sind. Die Ar beit ge berin bzw. der Ar beit ge be r darf Ih nen dann nur 
mit Zu stim mung der zuständigen Aufsichtsbehörde, d. h. des Gewerbeaufsicht-
samtes oder des staatlichen Arbeitsschutzamtes (bei Schwangerschaft) bzw. des 
Integrationsamtes (bei Schwerbehinderung) kün di gen. 

Sie soll ten bei ei ner Kün di gung un ver züg lich fach li chen Rat ein ho len und ggf. 
in ner halb von 21 Ta gen Kla ge beim Ar beits ge richt ein rei chen. Sie brau chen da-
für kei ne an walt li che Ver tre tung. Wenn Sie nicht wis sen, wie Sie die Kla ge for mu-
lie ren müs sen, hilft Ih nen die Rechts an trags stel le beim Ar beits ge richt  ko sten los. 
Soll ten Sie sich an walt lich ver tre ten las sen, müs sen Sie die se Ko sten selbst tra-
gen, auch wenn Sie den Pro zess ge win nen.

Be fri ste te Ar beits ver hält nis se lau fen mit Frist ab lauf aus. Sie müs sen nicht 
 ge kün digt wer den. Un ter be stimm ten Vor aus set zun gen kann ei ne mehrmali-
ge Be fri stung auch un wirk sam sein. Dies wä re für Sie be son ders im Fall ei ner 
Schwan ger schaft wich tig.
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. . .  durch Sie selbst

Sie kön nen je der zeit oh ne An ga be von Grün den kün di gen, aber auch Sie sind 
zur Ein hal tung der Kün di gungs fri sten ver pflich tet, da Sie sich sonst mög li cher-
wei se scha den er satz pflich tig ma chen. Frist los kön nen Sie nur kün di gen, wenn 
ein »wich ti ger« Grund vor liegt. Vor die sem Schritt soll ten Sie un be dingt recht li-
chen Rat ein ho len. Be son de re Kün di gungs mög lich kei ten be ste hen wäh rend der 
Schwangerschaft, der Schutz frist nach der Geburt und wäh rend der  Elternzeit.
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Der Betrieb ist insolvent

Wenn eine Firma Pleite macht, ist in den Geldbörsen ihrer Beschäftigten schon 
längst Ebbe. Denn unregelmäßige oder ausbleibende Gehalts- bzw. Lohnzah-
lungen gehören fast immer zu den Vorboten einer Firmeninsolvenz. Doch die 
Betroffenen müssen neben dem Verlust des Arbeitsplatzes nicht auch noch aus-
stehende Gehaltszahlungen für zurückliegende Zeiten in Kauf nehmen.

Alle, die wegen Zahlungsunfähigkeit des Betriebes ihnen zustehenden Lohn 
nicht erhalten haben, haben Anspruch auf Insolvenzgeld von der Agentur für 
Arbeit, also auch die geringfügig Beschäftigten.

Das Insolvenzgeld sichert den Gehalts- oder Lohnanspruch für die letzten drei 
Monate des Arbeitsverhältnisses vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Dies 
gilt auch dann, wenn der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens man-
gels Masse abgewiesen wird oder – falls ein Insolvenzverfahren mangels Masse 
offensichtlich nicht in Betracht kommt – wenn die Betriebstätigkeit vollständig 
beendet wird. Gezahlt wird das Insolvenzgeld in Höhe des geschuldeten Netto-
arbeitsentgelts.

Wer bei der Insolvenz seiner Firma nicht zu kurz kommen will, der sollte spätes-
tens innerhalb von zwei Monaten zur Agentur für Arbeit gehen, um Insolvenz-
geld zu beantragen.
Während des Insolvenzverfahrens beträgt die Kündigungsfrist für Ihr Arbeits-
verhältnis maximal drei Monate. 

Nähere Auskünfte erhalten Sie bei der Agentur für Arbeit.
Sie können sich auch im Internet auf der Homepage der Bundesagentur für 
 Arbeit umfangreich informieren: www.arbeitsagentur.de. Dort finden Sie unter 
anderem das Merkblatt und die Antragsvordrucke.
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Steuern und Beiträge im Minijob

Die Beschäftigten müssen in der Regel weder Steuern noch Sozialabgaben auf 
eine	Beschäftigung	bis	zu	450,– Euro	zahlen.	Die	Arbeitgeberin	bzw.	der	Arbeit-
ge be r zahlt in den meisten Fällen eine Pauschale von 30,99% des Arbeitslohns. 
Davon	gehen	15 %	an	die	Renten-	und	in	der	Regel	13 %	an	die	Krankenversiche-
rung. Dazu kommen 0,99% als Umlage zum Ausgleich von Arbeitgeberaufwen-
dungen für Krankheit und Mutterschaft bzw. den Anspruch der Arbeitnehmerin/
des Arbeitnehmers auf Insolvenzgeld.  Näheres dazu in den folgenden Kapiteln. 

Die pauschalen Abgaben zur Sozialversicherung muss allein die Arbeitge
berin bzw. der Arbeit ge be r bezahlen.

Wenn diese Pauschalen abgeführt werden, fallen noch 2% Steuern incl. Solida-
ritätsbeitrag und Kirchensteuer an. Steuern können aber immer auch nach der 
Lohnsteuerkarte sowie einem anderen pauschalen Verfahren erhoben werden, 
wenn z. B. aufgrund der Zusammenlegung mehrerer geringfügiger Beschäfti-
gungen kein pauschaler Beitrag zur Rentenversicherung gezahlt wird. Sollte dies 
auf Sie zutreffen, lassen Sie sich vom Finanzamt beraten, welches die für Sie 
günstigste Lösung wäre.

Die Steuern, also auch die pauschale Lohnsteuer kann die Arbeitgeberin bzw. 
der Arbeitgeber Ihnen vom Lohn abziehen. 

Bei einer kurzfristigen Beschäftigung, die nicht länger als zwei Monate bzw. 
50 Arbeitstage im Jahr dauern darf, fallen keine pauschalen Sozialabgaben an. 
Die	Einkünfte	müssen	aber	über	die	Lohnsteuerkarte	oder	pauschal	mit	25 %	+	
	Solidaritätszuschlag	+	Kirchensteuer	versteuert	werden.
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Sie sind rentenversichert

Wenn Sie Ihr Beschäftigungsverhältnis ab dem 1. Januar 2013 aufgenommen 
haben, sind Sie voll in der Rentenversicherung versichert. 15% Ihres Verdienstes 
zahlt der Arbeitgeber, Sie selbst müssen 3,9% bezahlen. Ihnen werden zwölf 
Pflichtbeitragsmonate pro Jahr auf die Wartezeit angerechnet, Sie sind bei Er-
werbs- und Berufsunfähigkeit abgesichert, können eine Rehabilitationskur be-
antragen und können eine Riester-Förderung für die private Vorsorge erhalten.

Wenn Ihr monatlicher Verdienst unter 175,- Euro liegt, müssen Sie zusätzlich die 
Differenz zwischen dem Arbeitgeberanteil und dem Mindestbeitrag (33,08 Euro) 
entrichten. 

Sie können sich von der Versicherungspflicht befreien lassen. Damit verzichten 
Sie aber auf viele Vorteile der Rentenversicherung. Sie müssen dann die 3,9% 
Abzug vom Lohn nicht bezahlen. 

Waren Sie schon vor dem 1.1.2013 beschäftigt, gilt das alte Recht:

15 %	Ihres	Verdienstes	werden	an	die	gesetzliche	Rentenversicherung	abge-
führt. Damit erwerben Sie, sofern Sie nicht schon eine gesetzliche Altersrente 
beziehen,	einen	geringen	Rentenanspruch	von	circa	3,14 Euro	pro	Monat,	bei	
einer	12-monatigen	Beschäftigung	mit	einem	Arbeitsentgelt	von	400,– Euro	
 monatlich. Auf die »Wartezeit« (60 Monate Beitragszahlungen, die man benötigt, 
um die Regelaltersrente zu bekommen) werden pro Beschäftigungsjahr circa 
3,57 Monate angerechnet.

Sie können den Rentenversicherungsbeitrag aber auch durch einen eigenen Bei-
trag aufstocken. Im Amtsdeutsch heißt dies »auf die Sozialversicherungsfreiheit 
verzichten«. Ein Widerruf der Beitragsaufstockung ist nicht möglich. Mit zurzeit 
3,9 %	Ihres	Verdienstes	zusätzlich	(bei	400,– Euro	Verdienst	=	15,60 Euro)	erwer-
ben	Sie	sich	nicht	nur	einen	monatlichen	Rentenanspruch	von	circa	3,96 Euro	
bei	zwölf	Monaten	Beschäftigung	bei	400,– Euro	monatlich.	Ihnen	werden	auch	
zwölf Pflichtbeitragsmonate pro Jahr auf die Wartezeit angerechnet, Sie sind bei 
Erwerbs- und Berufsunfähigkeit abgesichert, können eine Rehabilitationskur be-
antragen und können eine Riester-Förderung für die private Vorsorge erhalten. 
Wenn	Ihr	monatlicher	Verdienst	unter	175,– Euro	liegt,	müssen	Sie	zusätzlich	die	
Differenz zwischen dem Arbeitgeberanteil und dem Mindestbeitrag in Höhe 
von	33,08 Euro	entrichten.
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Wenn Sie ein oder mehrere Kinder unter zehn Jahren haben, zahlt sich die Auf-
stockung des Rentenversicherungsbeitrags besonders aus: Ihre selbst erwor-
bene	Rentenanwartschaft	wird	noch	einmal	um	50 %	aufgestockt.	(Maximum:	
100 %	des	Durchschnittseinkommens.	Diesen	Wert	können	Sie	allerdings	mit	
einer geringfügigen Beschäftigung nicht erreichen.)

Ob sich die Aufstockung des Rentenversicherungsbeitrages für Sie lohnt, kann 
im Einzelfall sehr unterschiedlich sein. Wenn Sie beispielsweise schon Alters-
vollrente beziehen, erhöht sich diese nicht. Lassen Sie sich vom Versicherungs-
amt, von den Versichertenältesten oder anderen Stellen beraten (Adressen im 
Anhang).

Beachten Sie die Zusatzregelung: Wenn sich Ihr Lohn nach dem 1. Januar 2013 
auf über 400 Euro erhöht, werden Sie automatisch rentenversicherungspflichtig 
(Ausnahme: Bezieherinnen und Bezieher einer Altersvollrente).
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Ihr Anspruch auf RiesterFörderung

Wer »riestert« hat Anspruch auf staatliche Förderung. Der Sparer / die Sparerin 
erhält auf jeden Fall die Grundförderung sowie eine Kinderzulage für jedes Kind, 
für	das	man	Kindergeld	erhält	in	Höhe	von	185,– Euro	/	Jahr.	Ist	das	Kind	nach	
dem	1.1.2008	geboren,	beträgt	die	Zulage	sogar	300,– Euro.

Diese staatliche Förderung für Ihre private Rentenvorsorge können Sie erhalten, 
wenn Sie

•	 ab	dem	1.	Januar	2013	neu	in	einem	Minijob	beschäftigt	sind
•	 freiwillig	Ihren	Rentenbeitrag	aufstocken	(s.	o.),
•	 Angehörige	 pfegen	 und	 dadurch	 rentenversichert	 sind,	 einen	 Ehegatten	

bzw. eine Ehegattin haben, der bzw. die zum »förderfähigen Personenkreis« 
gehört.

•	 bei	der	Arbeitsagentur	arbeitssuchend	oder	arbeitslos	gemeldet	sind
•	 arbeitslos	gemeldet	 sind	und	Leistungen	nach	SGB	 II	 (ALG	 II)	 nur	deshalb	

nicht erhalten, weil Ihr Partner ein zu hohes Einkommen oder Vermögen 
hat. Achten Sie in diesem Fall darauf, dass Sie sich alle drei Monate bei der 
Arbeits agentur melden und die Meldenachweise aufbewahren.

Da Sie wegen Ihres geringen Verdienstes nur mit einer geringen staatlichen Ren-
tenzahlung rechnen können, ist es für Sie umso wichtiger, zusätzlich privat  vor-
zusorgen. Mit einem vergleichsweise geringen Eigenbeitrag können Sie die volle 
Förderung in Anspruch nehmen. Das lohnt sich besonders, wenn Sie  Anspruch 
auf Kinderzulagen haben. 

Als geringfügig Beschäftigte müssen Sie nur einen Mindestbeitrag in Höhe von 
60,– Euro	pro Jahr aufbringen. 

Beispiel 1
Frau A hat keine Kinder, sie ist geringfügig beschäftigt. Als Förderung erhält sie 
für	sich	154,– Euro.	Sie	muss	einen	Mindestbeitrag	von	60,– Euro	(pro	Monat	
5,– Euro)	bezahlen.	Sie	legt	also	214,– Euro	an,	von	denen	sie	weniger	als	die	
Hälfte selbst bezahlen muss.
 
Beispiel 2
Frau B ist geringfügig beschäftigt und hat drei Kinder, die alle vor 2008 geboren 
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wurden.	Ihr	Mindestbeitrag	liegt	bei	60,– Euro.	Zusätzlich	erhält	sie	154,– Euro	
für	sich	und	insgesamt	555,– Euro	für	die	Kinder.	Sie	spart	also	im	Jahr	insgesamt	
769,– Euro	für	ihre	Altersvorsorge.	Weniger	als	ein	Zehntel	zahlt	sie	aus	der	ei-
genen Geldbörse. 

Beispiel 3
Frau C ist geringfügig beschäftigt und hat zwei Kinder. Eines ist vor, eines ist 
nach	2008	geboren. 	Ihr	Mindestbeitrag	liegt	bei	60,– Euro	im	Jahr.	Zusätzlich	
erhält	sie	154,– Euro	für	sich	und	insgesamt	485,– Euro  Euro	für	die	Kinder.	Sie	
spart	also	im	Jahr	insgesamt	699,– Euro	für	ihre	Altersvorsorge.	Weniger	als	ein	
Elftel muss sie selbst aufbringen.

Auf diese Förderung sollten Sie nicht verzichten! Falls Sie später einmal den 
 Eigenbeitrag nicht aufbringen können, können Sie aussetzen, ohne den  Vertrag 
zu kündigen.

Welches für Sie das günstigste Angebot ist, können Sie zum Beispiel in der Zeit-
schrift »Finanztest« der Stiftung Warentest (in den meisten Bibliothekslesesälen 
kostenlos einsehbar) nachlesen oder gegen eine geringe Gebühr bei der Ver-
braucherzentrale erfragen.

Bitte beachten Sie:
Wenn	Ihr	Einkommen	deutlich	höher	ist	als	450,– Euro,	müssen	Sie	je	nach	Kin-
derzahl	auch	einen	höheren	Eigenbeitrag	leisten,	zurzeit	4 %	vom	Jahresbrutto-
einkommen. Leider können wir in dieser Broschüre nicht auf alle komplizierten 
Regelungen zur Riester-Rente eingehen. Informationen erhalten Sie z. B. beim 
Finanzamt oder in den meisten Geldinstituten.
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Beitrag ohne Gegenleistung in der Krankenversicherung

Wenn Sie bereits in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind 
 (familienversicherte Hausfrauen, -männer, Schülerinnen und Schüler, Studen-
ten und Studentinnen oder Rentner / -innen, freiwillig Versicherte), muss die 
	Arbeitgeberin	/	der	Arbeitgeber	13 %	Ihres	Arbeitsentgelts	an	Ihre	Krankenkasse	
abführen. Eine Gegenleistung erhalten Sie dafür nicht. Für Sie entstehen keine 
Ansprüche, da Sie ja bereits Krankenversicherungsschutz haben. Ein  Anspruch 
auf Krankengeld entsteht ebenfalls nicht.

Wenn Sie privat krankenversichert sind (z. B. Beamtinnen, Beamte, Selbst-
ständige), muss kein Krankenversicherungsbeitrag entrichtet werden.

Tipp: 
Wenn Sie Mitglied in einer privaten Krankenversicherung oder freiwilliges Mit-
glied in einer gesetzlichen Krankenversicherung sind und gerne Pflichtmitglied 
in einer gesetzlichen Krankenversicherung werden wollen, sollten Sie sich  einen 
»Midijob«	(s.u.)	suchen,	es	reicht	ein	451- Euro-Job.	Sie	können	dann	mit	einem	
geringen Beitrag die volle Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung 
 erhalten. 
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Als Arbeitnehmerin im Privathaushalt

Wenn Sie in einem Privathaushalt geringfügig tätig sind, hat dies für Sie den 
Nachteil,	dass	Ihre	Arbeitgeberin	/	Ihr	Arbeitgeber	nur	einen	Beitrag	von	5 %	
zur Rentenversicherung leisten muss. Aus diesem Beitrag können Sie keine nen-
nenswerte Rente erzielen. Wenn Ihr Beschäftigungsverhältnis ab dem 1.1.2013 
begonnen hat, sind Sie in der Rentenversicherung pflichtversichert. Einen Groß-
teil des Beitrages müssen Sie leider selbst bezahlen: 13,9% Ihres Verdienstes wer-
den dafür abgezogen, mindestens 33,08 Euro.

Sie können sich von der Versicherungspflicht befreien lassen. Ob sich dies lohnt, 
erfahren Sie beim Versicherungsamt, von den Versichertenältesten oder ande-
ren Stellen (Adressen im Anhang).

Besteht Ihr Arbeitsverhältnis schon länger, bleibt es bei der alten Regelung (s.S. 
24), es sei denn, Ihr Verdienst erhöht sich auf mehr als 400 Euro. 

Beachten Sie: 
Auch im Privathaushalt haben Sie die gleichen Rechte am Arbeitsplatz wie 
alle anderen Beschäftigten!
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Was muss die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber  
im Privathaushalt beachten?

Es ist preiswert und bequem, jemanden im Haushalt legal zu beschäftigen. 
Statt	30,99 %	müssen	nur	14,44 %	Abgaben	an	die	Minijob-Zentrale	(Deutsche	
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See) als zentrale Einzugsstelle für die 
geringfügigen Beschäftigungen abgeführt werden. Bei einem Einkommen von 
bis	zu	450,– Euro	geschieht	dies	über	den	sogenannten	»Haushaltsscheck«.	Die	
Beiträge werden dann entsprechend den Lohnangaben einfach vom Konto 
 abgebucht. Alle Versicherungen sind damit abgegolten (gesetzliche Unfall-
versicherung, Lohnfortzahlung)

Der Haushaltsscheck ist erhältlich z. B. bei der Minijob-Zentrale (Adresse im 
Anhang) oder als Download unter www.minijob-zentrale.de. Hier ist auch ein 
Musterarbeitsvertrag erhältlich. 

Für Minijobs in Privathaushalten ermäßigt sich die Einkommensteuer auf 
	Antrag	um	20	Prozent	(max.	510 Euro	im	Jahr)	der	Aufwendungen	der	Arbeit-
geberin / des Arbeitgebers.
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»Midijob« und »Gleitzone«

Während die Minijobs allgemein bekannt sind, kennen nur ganz wenige die 
 »Midijobs«, offiziell nennt man sie »Beschäf tigung in der Gleitzone«. Früher 
war es so, dass auch bei einer nur unbedeutenden Überschreitung der Gering-
fügigkeitsgrenzen volle Sozial versicherungs- und Steuerpflicht anfiel. Es musste 
erheblich mehr verdient werden, um auch nur ein wenig mehr Geld netto zu be-
kommen. Das stellte sich als großes Hindernis heraus, wenn geringfügig Beschäf-
tigte in einen sozialversicherungspflichtigen (Teilzeit-)Job wechseln wollten. Um 
diese Hürde abzumildern, hat man die »Gleitzone« erfunden, in der die Kosten-
belastung für die Arbeitnehmerin bzw. den Arbeitnehmer nur ganz allmählich 
auf	die	volle	Beitragslast	anwächst.	Die	Gleitzone	beginnt	bei	450,01 Euro	und	
endet	bei	800,– Euro,	ab	dann	sind	die	vollen	Sozial	versicherungs		beiträge	zu	
bezahlen.

Wenn jemand ein Monatseinkommen hat, das in der Gleitzone liegt, muss die 
Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber die regulären halben Arbeitgeberbeiträge 
abführen.

Für Sie als Beschäftigte reduzieren sich die Beiträge aber deutlich: Bei einem 
Einkommen	von	460,– Euro	bezahlen	Sie	nur	rd.	52,– Euro	statt	89,– Euro.	Ihre	
Ersparnis	beträgt	also	rund	37,– Euro.	Je	mehr	Sie	verdienen,	desto	geringer	ist	
die	Ersparnis,	ab	800,– Euro	müssen	Sie	den	vollen	Sozialversicherungs	beitrag	
bezahlen.

In der gesetzlichen Krankenversicherung und in der Arbeitslosenversicherung 
bleiben Ihnen in der Gleitzone alle Leistungen erhalten. Allerdings müssen 
Sie einen geringfügig niedrigeren Rentenanspruch in Kauf nehmen. Wenn Sie 
das nicht wollen, müssen Sie dies Ihrer Arbeitgeberin bzw. Ihrem Arbeitgeber 
schriftlich mitteilen. Dann erhalten Sie für den vollen Sozialversicherungs beitrag 
auch den Rentenanspruch, der Ihrem Einkommen entspricht.
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Vorsicht bei Überschreitung der Entgeltgrenze

Son der zah lun gen wie Weihn achts geld oder Ur laubs geld wer den bei der 
 Er mitt lung des re gel mä ßi gen Mo nats loh nes be rück sich tigt. Er hal ten Beschäf-
tigte z. B. ei nen Lohn in Hö he der Ge ring fü gig keits gren ze und zu sätz lich ein 13. 
Mo nats ent gelt als Weihn achts geld, so kann So zi al ver si che rungs pflicht ein tre-
ten. Son der zah lun gen wer den aber nur dann an ge rech net, wenn sie ent we der 
ver trag lich ver ein bart oder be triebs üb lich re gel mä ßig ge zahlt wer den. Dies ist 
im mer dann der Fall, wenn gleich ar ti ge Son der zah lungen in meh re ren auf ein-
an der fol gen den Jah ren ge zahlt wer den.

Sozialversicherungspflicht tritt nicht ein, wenn eine Sonderzahlung (z. B. Erfolgs-
beteiligung oder einmalige Leistungsprämie) nicht vertraglich vereinbart und 
auch nicht regelmäßig gezahlt wurde.

Zwei mal im Jahr darf es »mehr« sein, z. B. dann, wenn Sie als Ur laubs- oder Krank-
heits ver tre tung un vor her ge se hen ein sprin gen müs sen, dann ist die ses Über-
schrei ten der So zi al ver si che rungs gren zen un schäd lich. Das Glei che gilt, wenn 
Sie bei ei nem zwei ten Ar beit ge ber kurz fri stig, d.h. für ma xi mal zwei  Mo na te, ein 
zwei tes Ar beits ver hält nis ein ge hen.

Auch können Sie bei Schwankungen im Arbeitsanfall flexible Arbeitszeitrege-
lungen (z. B. Gleitzeit- oder Jahreszeitkonten) vereinbaren und so genannte 
Wertguthabenvereinbarungen (z. B. Langzeit- oder Lebensarbeitszeitkonten) 
treffen. Hierfür gelten sehr spezielle Regelungen. Grundsätzlich dürfen bei 
diesen	Modellen	4.800 Euro	Jahresentgelt	(als	Arbeitsentgelt	oder	als	Zeitgut-
haben) nicht überschritten werden. Auskünfte dazu erteilt die Minijob-Zentrale.

Und noch ein Tipp: 
Ihre Arbeitgeberin / Ihr Arbeitgeber kann Ihnen steuer- und sozialversicherungs-
frei einen Zuschuss zur Unterbringung nicht schulpflichtiger Kinder in einer Kin-
dertageseinrichtung geben (§ 2, Nr. 33 Einkommensteuergesetz). Diesen Zu-
schuss	können	Sie	auch	ohne	Probleme	über	die	Grenze	von	450,– Euro	hinaus	
erhalten. Es könnte sich also lohnen, mit der Arbeitgeberin / dem Arbeitgeber 
zu verhandeln. 

Steuer- und somit auch sozialabgabenfrei sind weiter Sachleistungen, soweit sie 
44,– Euro	/	Monat	nicht	überschreiten.	Darunter	fällt	z.	B.	ein	Jobticket	und	u.	U.	
auch ein Tankgutschein. Wichtig ist: Es darf kein Bargeld fließen. Wenn dies für 
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Sie in Frage kommt, informieren Sie sich am besten bei einer Steuerbera terin / 
einem Steuerberater.
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Die Einkommensgrenze überschreiten und gleichzeitig 
etwas für die Rente tun – wie geht das?

Seit vielen Jahren gibt es eine Form der betrieblichen Altersvorsorge, die 
 üblicherweise nur bei sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen 
 angewendet wurde – die sog. »Entgeltumwandlung«. Bei dieser Anlageform 
sparen die Beschäftigten Sozialabgaben und Steuern. Für Minijobberinnen oder 
Minijobber scheint dieses Modell auf den ersten Blick uninteressant zu sein, weil 
für sie Sozialabgaben und Steuern pauschal abgeführt werden. 

Da bei der Entgeltumwandlung das für Sozialabgaben usw. maßgebliche 
Einkommen um den Sparanteil direkt gekürzt wird, können Beschäftigte mit 
	Minijob	bis	zu	220,– Euro	im	Monat	für	ihre	Altersvorsorge	einsetzen	und	müs-
sen / können natürlich entsprechend mehr arbeiten. Es kommen auf diese Weise 
wirklich nennenswerte Summen zusammen, die im Alter als monatliche Rente 
ausgezahlt werden können.

Die Vorteile einer Entgeltumwandlung:
•	 Mehrarbeit	über	450,– Euro	/	Monat	ist	zulässig,	wenn	dieser	Mehrverdienst	

in einen entsprechenden Sparvertrag fließt
•	 Aufbau	einer	zusätzlichen	Altersicherung
•	 Das	so	angesparte	Vermögen	 ist	 »Hartz-IV-fest«,	d.	h.	wird	bei	der	Berech-

nung des vorhandenen Vermögens nicht mitgerechnet und ist darüber 
 hinaus pfändungssicher

•	 Das	so	angesparte	Vermögen	kann	nicht	verfallen	und	gehört	ausschließlich	
Ihnen

Wie können Sie und Ihre Arbeitgeberin / Ihr Arbeitgeber von diesem »Geheim-
tipp« profitieren? Sie / er lässt sich von seiner Steuerberaterin / seinem Steuer-
berater oder der Hausbank beraten, welche Form dieser betrieblichen Alters-
vorsorge er wählen soll. Wenn ihr / ihm dies zu mühsam ist, weil es sich um 
einen kleinen Betrieb handelt, dann dürfen selbstverständlich auch Sie sich z. B. 
bei Stiftung Warentest Finanztest informieren und nach der günstigsten Gesell-
schaft suchen. Der Abschluss der betrieblichen Alterversicherung muss durch 
die Arbeitgeberin / den Arbeitgeber erfolgen, die / der dann auch die Beiträge 
direkt überweisen muss.

Was ist weiter zu tun? Sie vereinbaren gemeinsam eine Erhöhung der Wochen-
arbeitszeit und der Gegenwert für diese Mehrarbeit wird ohne Abzüge in Ihre 
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betriebliche Altersversorgung eingebracht. 
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Setzen Sie sich durch!

Ihrer Arbeitgeberin bzw. Ihrem Arbeitgeber ist oft nicht bekannt, dass Sie ein 
Recht auf Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall etc. haben. Dies ist insbe-
sondere dann der Fall, wenn Sie in einem Kleinbetrieb arbeiten. Dann sollten Sie 
diese Broschüre ggf. an die Betriebsleitung weitergeben oder Anregen, dass bei 
der Rechtsberaterin / dem -berater des Betriebes nachgefragt wird.

Ist in Ihrem Betrieb ein Betriebsrat, Personalrat oder eine Mitarbeitervertretung 
vorhanden, wenden Sie sich an sie, um dort wegen Ihrer Forderungen Unter-
stützung zu bekommen.

In der Praxis kommt es leider gar nicht so selten vor, dass Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber verdeckt oder ganz unverhohlen offen mit dem Verlust Ihres 
Arbeitsplatzes drohen, wenn Sie die in dieser Broschüre aufgeführten Minimal-
rechte aus dem Arbeitsvertrag fordern.

Wenn Sie gute Nerven haben, können Sie auf Ihren Rechten beharren. Eine 
daraufhin erfolgende Kündigung wäre wegen Verstoßes gegen das Maßrege-
lungsverbot (§ 612a BGB) nichtig. Eine Arbeitgeberin bzw. ein Arbeitgeber darf 
nämlich Beschäftigte bei einer Maßnahme nicht benachteiligen, weil diese in 
zulässiger Weise ihr Recht ausüben.

Wenn Sie aber auf genau diesen Arbeitsplatz angewiesen sind, bleibt Ihnen 
nichts anderes übrig, als von der Durchsetzung dieser Rechte abzusehen, da 
Ihre Arbeitgeberin bzw. Ihr Arbeitgeber nur etwas warten muss, um Sie unter 
einem (anderen) Vorwand zu entlassen.

Ist jedoch irgendwann einmal – egal aus welchen Gründen – das Arbeits-
verhältnis beendet, können Sie nachträglich im Rahmen der gesetzlichen Ver-
jährungsfrist bzw. im Rahmen der tariflich geltenden Verfallsfrist rückwirkend 
alles einfordern, was Ihnen trotz gesetzlicher bzw. tariflicher Vorschriften nicht 
gewährt worden ist.
 
Findet für Sie kein Tarifvertrag Anwendung, gilt die gesetzliche Verjährung von 
zwei Jahren, d.h. Sie können noch bis zum 31.12.2013 Forderungen aus dem Jahr 
2011 geltend machen. Ansprüche aus dem Jahr 2012 verjähren erst nach dem 
31.12.2014.

Notieren Sie also genau, wann Sie wegen einer Erkrankung nicht arbeitsfähig 
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waren oder für welche gesetzlichen Feiertage Sie keine Lohnfortzahlung erhiel-
ten. Urlaub können Sie nur für das laufende Kalenderjahr geltend machen, es sei 
denn, Sie konnten aus dringenden betrieblichen oder in Ihrer Person liegenden 
Gründen (z. B. Krankheit) den Urlaub nicht antreten. »Alten« Urlaub können Sie 
auch dann geltend machen, wenn Sie vergeblich (und beweisbar!) bezahlten 
Urlaub gefordert haben.

Können Sie bis zur Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses den bezahlten Urlaub 
nicht oder nicht vollständig nehmen, haben Sie einen finanziellen Abgeltungs-
anspruch. 

Findet für Sie ein Tarifvertrag Anwendung, können Sie Ihre Ansprüche rückwir-
kend nur im Rahmen der tarifvertraglichen Verfallsfristen geltend machen, die 
u. U. nur wenige Monate betragen – informieren Sie sich bei der für Sie zustän-
digen Gewerkschaft.

Listen Sie alle Ihre Forderungen detailliert auf und machen Sie diese gegen-
über Ihrer Arbeitgeberin bzw. Ihrem Arbeitgeber schriftlich geltend. Vergessen 
Sie dabei aber nicht zu prüfen, ob die gesetzliche bzw. tarifliche Kündigungs-
frist eingehalten wurde, möglicherweise steht Ihnen noch weiterer Lohn bzw. 
 weiteres Gehalt zu.

Werden Ihre Forderungen nicht erfüllt, können Sie beim Arbeitsgericht Klage 
einreichen. Sie brauchen dafür keine anwaltliche Unterstützung. Wenn Sie nicht 
wissen, wie Sie die Klage formulieren sollen, hilft Ihnen die Rechtsantragsstelle 
des Arbeitsgerichts gebührenfrei.

Sie brauchen keine Bedenken zu haben, Ihre Forderungen gerichtlich durchzu-
setzen. Wenn Sie die in dieser Broschüre aufgeführten Minimalrechte einklagen, 
gehen Sie praktisch kein Kostenrisiko ein. Selbst wenn Sie möglicherweise in 
dem einen oder anderen Punkt verlieren, sind die Gerichtskosten nur gering. 
Den gegnerischen Anwalt bzw. die Anwältin müssen Sie in der ersten Instanz 
nie bezahlen, denn dies muss immer der Auftraggeber bzw. die Auftraggeberin 
– gleichgültig, wer den Prozess gewinnt oder verliert. Ein Kostenrisiko bezüglich 
eines Anwaltshonorars gehen Sie also nur ein, wenn Sie selbst einen  Anwalt 
bzw. eine Anwältin beauftragen, es sei denn, Sie haben eine Rechtsschutz-
versicherung, die auch die Kosten des Arbeitsgerichtsverfahrens trägt.

Sollten Sie Mitglied einer Gewerkschaft sein, wird von dort die Rechtsvertretung 
übernommen.
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Hilfreiche Adressen
 

Frau en bü ros / Gleich stel lungs stel len
zeigen auf kom mu na ler Ebe ne Be nach tei li gun gen von Frau en auf, ent wickeln 
Lö sungs mög lich kei ten und wirken dar auf hin, dass in al len Le bens be rei chen der 
Auf trag des Grundgesetzes »Män ner und Frau en sind gleichberechtigt«  erfüllt 
wird. Sie leisten vor Ort einen entscheidenden Beitrag zum Aufbau nachhaltiger 
gleichstellungspolitischer Strukturen in Deutschland.

Die Frauen- und Gleichstellungsbe auf trag ten werden nach außen für die 
 Bürgerschaft und – je nach Landesvorschrift – innerhalb der Stadtverwaltung 
für das Personal tätig.

Beispiele für interne Tätigkeiten:
•	 Beratung	der	Verwaltungsleitung	in	Gleichstellungsfragen
•	 Mitwirkung	in	Personalangelegenheiten
•	 Mitwirkung	am	Frauenförderplan
•	 Beratung	von	Beschäftigten

Beispiele für externe Tätigkeiten: 
•	 Kooperation	und	Vernetzung	für	mehr	Gleichberechtigung	und	Geschlech-

tergerechtigkeit
•	 Informations-,	Beratungs-	und	Kulturangebote	für	die	Bürgerschaft	vor	Ort

Frauenbüro der Stadt Göttingen
Hiroshimaplatz 1 – 4 
37083 Göttingen
Tel.: (0551) 400-2840 
E-Mail: frauenbuero@goettingen.de  
Fax: (0551) 400-2887
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Koordinierungsstelle »Frauenförderung in der privaten Wirtschaft« der 
Stadt Göttingen
Die Koordinierungsstelle berät Sie in allen Fragen des beruflichen Wieder-
einstiegs, über Weiterbildungsmöglichkeiten, Chancen, Vereinbarkeit von  Beruf 
und	Familie,	vor	allem,	wenn	Sie	mehr	als	einen	400 Euro-Job	wollen

Hiroshimaplatz 1 – 4 
37083 Göttingen
Tel.: (0551) 400-2862 
E-Mail: I.langanke@goettingen. 
Fax: (0551) 400-3198

Ge werk schaft ver.di
Die Gewerkschaft ver.di ist zuständig für Beschäftigte aus den unterschied-
lichsten Branchen, z. B. auch dem Einzelhandel. Etwa die Hälfte der über 2,7 
Millionen Mitglieder von ver.di sind Frauen. Wenn Sie nicht genau wissen, ob ver.
di die für Sie zuständige Gewerkschaft ist, rufen Sie einfach an und erkundigen 
Sie sich. 

Wir beraten Sie in Tarif-, Sozial- und Arbeitsrechtsfragen rund um Ihren Minijob. 
Darüber hinaus laden wir Sie ein – machen Sie mit bei ver.di. Wir freuen uns über 
aktive Mitstreiterinnen.

Im Frauenrat treffen sich engagierte Frauen aus den verschiedensten Berufen 
und Branchen, um die Frauenpolitik in ver.di mit Leben zu füllen. Neue Frauen  
sind stets willkommen. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, um die aktuellen 
 Themen und Termine unserer Treffen zu erfahren.

verdi Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Süd-Niedersachsen
Groner-Tor-Str. 32 
37073 Göttingen
Tel.: (0551) 54850-0 
E-Mail: gst.goettingen@verdi.de
Fax: (0551) 54850-50
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IG Bau enAgrarUm welt (BAU)
Die IG Bau en-Agrar-Um welt ist für Ge bäu der ein i ge rin nen da. Sie or ga ni siert 
 Ge gen wehr und schafft Schutz. Mit den Frau en und für die Frau en will die 
 IG-BAU die Ar beits be din gun gen mensch li cher ma chen, auf Einkommens- und 
Beschäftigungssicherung drängen, auf Einhaltung der Tarifverträge achten und 
für leistungsgerechte Entlohnung kämp fen, die ArbeitnehmerInnen-Schutz-
gesetze ver bes sern, ei ne ei gen stän di ge so zi a le Ab si che rung durch set zen.

In ta rifl i chen und ar beits recht li chen Fra gen be raten Sie 

DGB Region SüdOstNiedersachsen
38100 Braunschweig
Tel.: (0531) 48096-0 
E-Mail: braunschweig@dgb.de 
Fax: (0531) 48096-17

IG Bau enAgrarUm welt
Bezirksverband Niedersachsen-Süd
Weender Landstr. 1 
37073 Göttingen
Tel.: (0551) 44917 
E-Mail: goettingen@igbau.de 
Fax: (0551) 56945

Gewerkschaft NahrungGenußGaststätten
Region Süd-Ost-Niedersachsen 
Braunschweig
Wilhelmstr. 5 
38100 Braunschweig
Tel.: (0531) 242740 
E-Mail: region.son@ngg.net 
Fax: (0531) 2427417
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Versicherungsamt 
Stadt Göttingen 
Fachdienst 50.1 
Herr W.Kohlrautz (Leiter)
Hiroshimaplatz 1 – 4 
37083 Göttingen
Tel.: (0551) 400-2187 
E-Mail: w.kohlrautz@goettingen 
Fax: (0551) 400-2794

Agentur für Arbeit Göttingen
Bahnhofsallee 5 
37081 Göttingen 
Tel.: (0551) 520-0 
E-Mail: Goettingen@arbeitsagentur.de 
Fax: (0551) 520550

Beauftragte für Chancengleichheit der Agentur für Arbeit Göttingen
Helga Thierolf
Bahnhofsallee 5 
37081 Göttingen 
Tel.: (0551) 520-223 
E-Mail: Goettingen.BCA@arbeitsagentur.de

AOK Göttingen
Servicezentrum Göttingen
Godehardstraße 24 
37081 Göttingen
Tel.: (0551) 5217-0 
E-Mail: AOK.Goettingen@nds.aok.de 
Fax: (0551) 5217-32119
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DAK Göttingen
Heinrich-von-Stephan-Str. 1 – 5 
37073 Göttingen
Tel.: (0551) 307272-0 
Fax: (0551) 307272-70  
E-Mail:service714400@dak.de

Finanzamt Göttingen
Godehardstraße 6 
37073 Göttingen
Tel.: (0551) 407-0 
E-Mail: Poststelle@fa-goe.niedersachsen.de 
Fax: (0551) 407449

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Göttingen (NS) 
Alva-Myrdal-Weg 1  
37085 Göttingen
Tel.: (0551) 5070-01 
E-Mail: poststelle@gaa-goe.niedersachsen.de 
Fax: (0551) 5070-250

Verbraucherzentrale Niedersachsen
Papendiek 24 – 26 
37073 Göttingen
Tel.: (0551) 57094

Ar beits ge richt Göttingen
Maschmühlenweg 11 
37073 Göttingen
Tel.: (0551) 403-0 
Fax: (0551) 403-2150
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Landesunfallkasse Niedersachsen
Am Mittelfelde 169 
30519 Hannover
Postfach: 81 03 61 
30503 Hannover 
Tel.: (0511) 8707-0 
E-Mail: info@lukn.de 
Fax: (0511) 8707-188

Bun des ver si che rungs amt
Mut ter schaftsgeld stel le
Friedrich-Ebert-Allee 38  
53113 Bonn
Hotline (0228) 619-1888  
täglich von 9.00 – 12.00 und Do. auch von 13.00 – 15.00 Uhr 
www.mutterschaftsgeld.de

Bundesministerium für Arbeit und Soziales Tarifregister
Referat IIIa3  
53107 Bonn
Ein Verzeichnis der für allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträge kann im 
Internet unter www.bmas.bund.de abgerufen werden.

Deutsche Rentenversicherung KnappschaftBahnSee
Minijob-Zentrale 
45115 Essen
Service-Center Cottbus
Tel.: (0355) 2902-70799 
Montag – Freitag:  7.00 – 19.00 Uhr 
E-Mail: minijob@minijob-zentrale.de 
www.minijob-zentrale.de
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Anhang

 Bundesurlaubsgesetz in der Fassung vom 07.05.2002 (Aus zü ge)

§ 1 Urlaubsanspruch

Jeder Arbeitnehmer hat in jedem Kalenderjahr Anspruch auf bezahlten Erho-
lungsurlaub.

§ 3 Dauer des Urlaubs

(1) Der Urlaub beträgt jährlich mindestens 24 Werktage.

§ 5 Teilurlaub

(1) Anspruch auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs für jeden vollen Monat des 
 Bestehens des Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitnehmer 

a) für Zeiten eines Kalenderjahrs, für die er wegen Nichterfüllung der Wartezeit 
in diesem Kalenderjahr keinen vollen Urlaubsanspruch erwirbt;

b) wenn er vor erfüllter Wartezeit aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet;
c) wenn er nach erfüllter Wartezeit in der ersten Hälfte eines Kalenderjahrs aus 

dem Arbeitsverhältnis ausscheidet.

 Ent gelt fort zah lungs ge setz in der Fassung vom 23.12.2003 (Aus zü ge)

§ 2 Ent gelt zah lun gen an Feier ta gen

Für die Ar beits zeit, die in fol ge ei nes ge setz li chen Feier ta ges aus fällt, hat der 
Ar beit ge ber dem Ar beit neh mer das Arbeits ent gelt zu zah len, das er oh ne den 
Ar beits aus fall erhal ten hät te. (. . .)

§ 3 An spruch auf Ent gelt fort zah lung im Krank heits fall

Wird ein Ar beit neh mer durch Ar beits un fä hig keit in fol ge Krank heit an sei-
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ner Ar beits lei stung ver hin dert, oh ne dass ihn ein Ver schul den trifft, so hat 
er Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall durch den Arbeitge-
ber für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von sechs Wochen. (. . . ) 
Als un ver schul de te Ar beits un fä hig keit im Sin ne des Abs. 1 gilt auch ei ne 
 Ar beits ver hin de rung, die in fol ge ei ner nicht rechts wid ri gen Ste ri li sa tion oder 
ei nes nicht rechts wid ri gen Ab bruchs der Schwan ger schaft ein tritt. Dassel-
be gilt für ei nen Ab bruch der Schwan ger schaft, wenn die Schwan ger schaft 
 in ner halb von zwölf Wo chen nach der Emp fäng nis durch ei nen Arzt ab ge bro-
chen wird, die schwan ge re Frau den Ab bruch ver langt und dem Arzt durch 
ei ne Be schei ni gung nach ge wie sen hat, dass sie sich mindestens drei Ta ge 
vor dem Ein griff von ei ner anerkannten Be ra tungs stel le hat be ra ten las sen. 
Der Anspruch (. . . ) entsteht nach vierwöchiger ununterbrochener Dauer des 
 Arbeitsverhältnisses.

§ 4 Hö he des fort zu zah len den Ar beits ent gelts

Für den in § 3 Abs. 1 bezeichneten Zeitraum ist dem Arbeitnehmer das ihm bei 
der für ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit zustehende Arbeitsentgelt 
fortzuzahlen.

§ 5 An zei ge und Nach weis pfich ten

Der Ar beit neh mer ist ver pflich tet, dem Ar beit ge ber die Arbeits un fä hig keit und 
de ren vor aus sicht li che Dau er unverzüg lich mit zu tei len. Dau ert die Ar beits-
un fä hig keit länger als drei Ka len der ta ge, hat der Ar beit neh mer ei ne ärzt li che 
Be schei ni gung über das Be ste hen der Arbeitsunfähig keit so wie de ren vor aus-
sicht li che Dau er späte stens an dem dar auff ol gen den Ar beits tag vor zu le gen. Der 
Ar beit ge ber ist be rech tigt, die Vor la ge der ärzt li chen Be schei ni gung frü her zu 
ver lan gen. Dau ert die Arbeitsunfähig keit län ger als in der Be schei ni gung an-
gegeben, ist der Ar beit neh mer ver pflich tet, ei ne neue ärzt li che Be schei ni gung 
vor zu le gen. (. . .) 

§ 9 Maß nah men der me di zi ni schen Vor sor ge und Rehabilita tion

Die Vorschriften der §§ 3 bis 4a und 6 bis 8 gelten entsprechend für die Ar-
beitsverhinderung infolge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder 
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Rehabilitation, die ein Träger der gesetzlichen Renten-, Kranken- oder Unfallver-
sicherung, eine Verwaltungsbehörde der Kriegsopferversorgung oder ein sons-
tiger Sozialleistungsträger bewilligt hat und die in einer Einrichtung der medizi-
nischen Vorsorge oder Rehabilitation durchgeführt wird. Ist der Arbeitnehmer 
nicht Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse oder nicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung versichert, gelten die §§ 3 bis 4a und 6 bis 8 entsprechend, 
wenn eine Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation ärztlich 
verordnet worden ist und in einer Einrichtung
der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation oder einer vergleichbaren Ein-
richtung durchgeführt wird.

 Teilzeit und Befristungsgesetz in der Fassung vom 20.12.2011 (Auszüge)

§ 2 Begriff des teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmers 

(1) Teilzeitbeschäftigt ist ein Arbeitnehmer, dessen regelmäßige Wochen-
arbeitszeit kürzer ist als die eines vergleichbaren vollzeitbeschäftigten 
 Arbeitnehmers. (. . .)

(2) Teilzeitbeschäftigt ist auch ein Arbeitnehmer, der eine geringfügige Beschäf-
tigung	nach	§ 8	Abs. 1	Nr. 1	des	Vierten	Buches	Sozialgesetzbuch	ausübt.	

§ 4 Verbot der Diskriminierung 

(1) Ein teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer darf wegen der Teilzeitarbeit nicht 
schlechter behandelt werden als ein vergleichbarer vollzeitbeschäftigter 
 Arbeitnehmer, es sei denn, dass sachliche Gründe eine unterschied liche 
 Behandlung rechtfertigen. Einem teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer ist 
 Arbeitsentgelt oder eine andere teilbare geldwerte Leistung mindestens in 
dem Umfang zu gewähren, der dem Anteil seiner Arbeitszeit an der Arbeits-
zeit eines vergleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers entspricht. 

§ 12 Arbeit auf Abruf 

(1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer können vereinbaren, dass der Arbeitneh-
mer seine Arbeitsleistung entsprechend dem Arbeitsanfall zu erbringen 
hat  (Arbeit auf Abruf). Die Vereinbarung muss eine bestimmte Dauer der 
 wöchentlichen und täglichen Arbeitszeit festlegen. Wenn die Dauer der 
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wöchentlichen Arbeitszeit nicht festgelegt ist, gilt eine Arbeitszeit von zehn 
Stunden als vereinbart. Wenn die Dauer der täglichen Arbeitszeit nicht fest-
gelegt ist, hat der Arbeitgeber die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers jeweils 
für mindestens drei aufeinander folgende Stunden in Anspruch zu nehmen.

(2) Der Arbeitnehmer ist nur zur Arbeitsleistung verpflichtet, wenn der Arbeit-
geber ihm die Lage seiner Arbeitszeit jeweils mindestens vier Tage im Voraus 
mitteilt.

(3) Durch Tarifvertrag kann von den Absätzen 1 und 2 auch zuungunsten des 
 Arbeitnehmers abgewichen werden, wenn der Tarifvertrag Regelungen 
über die tägliche und wöchentliche Arbeitszeit und die Vorankündigungs-
frist vorsieht. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages können nicht 
tarif gebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung der tarif-
lichen  Regelungen über die Arbeit auf Abruf vereinbaren.
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Muster für einen Arbeitsvertrag

Zwischen  ........................................................................................................................................................... (Name, Anschrift, Tel.)
im folgenden Arbeitgeberin / Arbeitgeber genannt
und
Frau / Herrn ................................................................................................................................ geb. am ...............................................
wohnhaft  ..............................................................................................................................................................................................................
Tel.:.  ...........................................................................................................................................................................................................................
im folgenden Arbeitnehmerin / Arbeitnehmer genannt
wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen:

Frau / Herr  ............................................................................................................................................................................................................
wird ab .................................................... als ............... .......................................... (Bezeichnung der zu leistenden Arbeit) 
in ................................... ............................................................................................................................................ (Ort bzw. Adresse)
beschäftigt.

Die Arbeitszeit beträgt wöchentlich / monatlich ................ Stunden. Die Arbeitszeit wird regelmäßig an 
folgenden Wochentagen geleistet  .....................................................................................................................................................

Die ersten ............. Wochen / Monate gelten als Probezeit, in der das Arbeitsverhältnis von beiden 
Seiten mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden kann. Nach Ablauf der Probezeit kann das 
Arbeitsverhältnis von beiden Seiten mit einer Frist von ....................................................................... gekündigt 
werden. Die Kündigung bedarf zur Gültigkeit der Schriftform. Es gelten mindestens die gesetzlichen 
Bestimmungen.
 
Das Arbeitsentgelt beträgt je Monat / Woche / Stunde ...................................................................... brutto / netto. 
Die Pauschalversteuerung wird vom Arbeitgeber übernommen. (Bei Nichtzutreffen streichen)

Der Arbeitgeber zahlt als Sonderzuwendungen (Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld) ................................... Euro.

Der Urlaub beträgt .............. Arbeitstage. (Es ist mindestens der gesetzliche Mindesturlaub nach dem 
Bundesurlaubsgesetz von 24 Werktagen, bei weniger als 6 Arbeitstagen pro Woche anteilig zu 
 gewähren.)

Der Arbeitgeber zahlt im Falle einer unverschuldeten Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit das 
 Arbeitsentgelt im Rahmen der gesetzlichen / tariflichen Bestimmungen (Nichtzutreffendes streichen) 
weiter.

Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform.

...........................................................................................
Ort, Datum

...........................................................................................   ..............................................................................................................
Unterschrift Arbeitgeberin / Arbeitgeber Unterschrift Arbeitnehmerin / Arbeitnehmer 
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Im pres sum

Her aus ge ge ben von:

Frau en bü ro Stadt Göttingen

In Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle »Frauenförderung in der pri-
vaten Wirtschaft« 

Stand: Januar 2013

Trotz größter Sorgfalt kann es immer einmal passieren, dass es zu Druckfehlern 
kommt oder die Rechtslage sich kurzfristig ändert. Für die Richtigkeit der Anga-
ben kann daher keine Gewähr übernommen werden.

Text: 
Ingeborg Heinze (Juristin), 
Christel Steylaers (Politologin) 
für die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstel-
lungsstellen (BAG), Berlin

Nachdruck und/ oder Veröffentlichung im Internet, auch auszugsweise, ist nur 
mit Genehmigung der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros 
und Gleichstellungsstellen (BAG) gestattet.
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Berufliche
Weiterbildung

für Frauen

und Beratung zu Fragen
des beruflichen Wieder-
einstiegs bietet die Koor-
dinierungsstelle „Frauen-
förderung in der privaten
Wirtschaft” an.

• Vormittagskurse für
Berufsrückkehrerinnen,
Elternzeitler,
Beschäftige

• Weiterbildungsscheck
• Beratung
in Göttingen, Duderstadt,
Hann. Münden

Neues Rathaus
Hiroshimaplatz 1- 4
37083 Göttingen
Tel. 0551 / 400 - 2860
Fax 0551 / 400 - 3198
www.frauen-wirtschaft.de

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Fond für
regionale Entwicklung

Programm anfordern!
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